
Kredit-Schutz 

 

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
(Produktinformationsblatt gemäß § 4 VVG-InfoV) 

Unternehmen: AXA France Vie SA, Zweigniederlassung Deutschland und 
AXA France IARD, Zweigniederlassung Deutschland 

 

Produkt: Restschuldversicherung (mit den versicherten Bausteinen Leben, Arbeitsunfähigkeit 
und Arbeitslosigkeit) 

 

 

Mit diesem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten möchten wir Ihnen nur einen ersten Überblick über die angebotene Versi-
cherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informatio-
nen über den angebotenen Versicherungsschutz entnehmen Sie bitte den Vertragsinformationen, den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, Ihrer Beitrittserklärung zum Gruppenversicherungsvertrag sowie dem Darlehensvertrag. Bitte lesen Sie daher alle Infor-
mationen und Vertragsunterlagen sorgfältig. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Angeboten wird eine Restschuldversicherung mit den versicherbaren Bausteinen Leben, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit durch 
Beitritt zu einem Gruppenversicherungsvertrag. Versicherungsnehmerin des Gruppenversicherungsvertrages ist die ING-DiBa AG, 
Theodor-Heuss-Allee 2, 60468 Frankfurt am Main (nachfolgend auch „ING“ genannt). Versicherungsleistungen zahlen wir im Baustein 
Leben an die ING, in den Bausteinen Arbeitsunfähigkeit bzw. Arbeitslosigkeit direkt an die versicherte Person. 

 

 Was ist versichert? 
 

Über den Gruppenversicherungsvertrag können Sie gleich-
zeitig gegen verschiedene Risiken versichert werden. Diese 
werden in den Versicherungsbedingungen auch als „Bau-
steine“ bezeichnet. In Ihrer Versicherungsbestätigung ist auf-
geführt, welche Bausteine für Sie abgeschlossen wurden. 
 

 Lebensversicherung: Wenn Sie während der Dauer 
der Versicherung sterben, zahlen wir eine Versiche-
rungsleistung entsprechend dem vereinbarten Til-
gungsverlauf Ihres versicherten Darlehensvertrages 
und zwar bis zu 100.000 EUR.  

 Arbeitsunfähigkeitsversicherung: Werden Sie wäh-
rend der Dauer der Versicherung arbeitsunfähig, zahlen 
wir nach Ablauf der ersten 42 Tage der Arbeitsunfähig-
keit jeweils bei Ratenfälligkeit die monatliche versi-
cherte Rate Ihres Darlehens, wie in der Versicherungs-
bestätigung ausgewiesen, und zwar bis zu 2.500 EUR 
pro Monat. Wir zahlen diese Leistung für die Dauer Ihrer 
Arbeitsunfähigkeit. 

 Arbeitslosigkeitsversicherung: Werden Sie während 
der Dauer der Versicherung arbeitslos, zahlen wir nach 
Ablauf der ersten 42 Tage der Arbeitslosigkeit die mo-
natliche Rate Ihres Darlehens, wie in der Versiche-
rungsbestätigung ausgewiesen, rückwirkend ab Beginn 
der Arbeitslosigkeit jeweils bei Ratenfälligkeit und zwar 
bis zu 2.500 EUR pro Monat. Wir zahlen diese Leistung 
für die Dauer von bis zu 12 Monaten pro Versicherungs-
fall. 

 Es bestehen für verschiedene Fälle besondere Rege-
lungen in den Versicherungsbedingungen, z.B. wenn 
Sie in Ihrem Darlehensvertrag eine erhöhte Schlussrate 
vereinbart haben, wenn Sie Restschuldversicherungen 
für mehrere Darlehen abgeschlossen haben oder wenn 
es während der Dauer der Versicherung zu mehreren 
Versicherungsfällen kommen sollte. 

  

 Was ist nicht versichert? 
 

 In der Lebensversicherung: Selbsttötung innerhalb 
der ersten 12 Monate des Versicherungsschutzes; Ver-
sicherungsfälle, die auf Krieg, Bürgerkrieg, Aufstände 
oder Terrorismus zurückgehen sowie die aktive Teil-
nahme an Schlägereien, es sei denn Sie handeln in Not-
wehr/Nothilfe.  

 In der Arbeitsunfähigkeitsversicherung: Vorsätzli-
ches Herbeiführen von Krankheiten, Versicherungs-
fälle, die auf Krieg, Bürgerkrieg, Aufstände oder Terro-
rismus zurückgehen, vorsätzliches Begehen von Straf-
taten, Folgen von Sucht, psychische Erkrankungen, es 
sei denn, sie wurden von einem Psychiater festgestellt.  

 In der Arbeitslosigkeitsversicherung: Sie sind nicht 
versichert, wenn Sie Ihren Arbeitsvertrag selbst kündi-
gen, wenn Sie die Kündigung durch Ihren Arbeitgeber 
zu vertreten haben, wenn das Arbeitsverhältnis befristet 
war oder wenn Sie bei Abgabe des Beitrittsantrages 
schon Kenntnis von der Kündigung hatten. 

 Die Versicherungsbedingungen können Ausnahmen 
von den o.g. Ausschlüssen, aber auch weitere Aus-
schlüsse vorsehen. 

  

  

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 

 Für den Versicherungsschutz bestehen Wartezeiten. 
Sie sind für Versicherungsfälle versichert, die nach Ab-
lauf der Wartezeiten eintreten. 

 Während des gesetzlichen Mutterschutzes besteht kein 
Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit. 

 Wenn zwei Personen für dasselbe Darlehen versichert 
sind, und bei beiden der Versicherungsfall gleichzeitig 
eintritt, zahlen wir die Versicherungsleistungen nur ein-
mal. 



 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 
 

Verpflichtungen zu Vertragsbeginn 

Antragsfragen, die wir in Textform gestellt haben, müssen Sie wahrheitsgemäß beantworten. Bei unrichtigen Angaben besteht die 
Gefahr, dass Sie Ihren Versicherungsschutz verlieren oder wir den Beitrag erhöhen bzw. den Versicherungsschutz anpassen kön-
nen. 

Verpflichtungen während der Laufzeit des Vertrages 

Eine Änderung Ihrer Anschrift müssen Sie der Versicherungsnehmerin, also der ING-Diba AG, unverzüglich mitteilen. Anderenfalls 
können Erklärungen von uns rechtswirksam werden, ohne dass Sie von diesen Kenntnis erhalten haben. 

Verpflichtungen im Versicherungsfall 

Im Versicherungsfall müssen Sie alles Erforderliche tun, um den Versicherungsfall aufzuklären. Zum Beispiel müssen Sie uns den 
Versicherungsfall unverzüglich und wahrheitsgemäß anzeigen, unsere Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten und 
uns alle relevanten Dokumente vorlegen. Sie müssen nach Möglichkeit auch für die Minderung des Schadens sorgen. Die Verlet-
zung einer dieser Pflichten kann dazu führen, dass Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 

 
 

 Wann und wie zahle ich? 
 

Sie zahlen als versicherte Person durch Teilnahme am SEPA-Lastschriftenverfahren einen Monatsbeitrag für den Versicherungs-
schutz an die Versicherungsnehmerin. Andere Zahlungsweisen sind leider nicht möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass das Refe-
renzkonto für Ihren Kredit-Schutz und das Konto für Ihren Kredit identisch sind. Die Höhe Ihres Beitrages ist in Ihrem Beitrittsantrag 
und in Ihrer Versicherungsbestätigung ausgewiesen.  

 
 

 Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz? 
 

Beginn und Dauer Ihres Versicherungsschutzes sind in Ihrer Versicherungsbestätigung ausgewiesen. Der Versicherungsschutz 
wird für die Dauer Ihres zugrundeliegenden Darlehensvertrages abgeschlossen, höchstens jedoch für 96 Monate. Der Versiche-
rungsschutz endet mit einer vorzeitigen Beendigung des zugrundeliegenden Darlehensvertrages, gleichgültig aus welchem Grund. 
Er endet auch mit dem Wirksamwerden einer Kündigung, mit Ihrem Tod oder 3 Monate, nachdem Sie Ihren Wohnsitz nach außer-
halb Deutschlands verlegt haben. Sind zwei Personen für das dasselbe Darlehen versichert, endet der Versicherungsschutz für 
beide versicherte Personen mit dem Tod der ersten versicherten Person. 

 
 

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
 

Sie können den Versicherungsschutz jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen zum Ende eines Versicherungsmonats durch Mitteilung 
an die Versicherungsnehmerin in Textform (z.B. per Brief, Fax, E-Mail) kündigen.  

 
 


